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                             § 1 Allgemeines 

1. Es gelten ausschließlich die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers. Abweichende 

Bedingungen des Auftraggebers sind nur wirksam, wenn 

deren Gültigkeit vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt 

wurde. 

 

2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Auftragsnehmers werden auf alle Angebote, 

Kostenvoranschläge, Verträge, Belieferungen und 

Dienstleistungen angewandt, die von Gesellschaften des 

Auftragsnehmers in Deutschland hinsichtlich der 

Aktenvernichtung erbracht werden.  

 

3. Der Auftraggeber ist Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, 

soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen 

nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist 

Unternehmer gemäß § 14 BGB jede natürliche oder 

juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, 

die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 

handelt. 

                    § 2 Gegenstand des Vertrages 

1. Der Auftragnehmer übernimmt als alleiniger Auftragnehmer 

alle Leistungen im Bereich der datenschutzgerechten 

Aktenvernichtung sowie darüber hinaus die im 

Auftragsschein aufgeführten vereinbarten Leistungen, die 

beim Auftraggeber anfallen nach den gesetzlichen 

Bestimmungen der DS-GVO, des BDSG der jeweiligen 

LDSG, SGB X sowie DIN 66399 soweit im 

Dienstleistungsvertrag nicht etwas anderes festgelegt wird.  

                 § 3 Leistungen des Auftragnehmers 

1. Der Leistungsumfang beinhaltet:  

a) Die entgeltliche Bereitstellung von Sicherheitsbehältern der 

im Dienstleistungsvertrag festgelegten Art, Größe und Anzahl 

zum Einlegen und Sammeln des zur Vernichtung bestimmten 

Gutes beim Auftraggeber ab Vertragsbeginn.  

b) Das Abholen der Sicherheitsbehälter mit Protokollierung 

durch einen Beauftragten des Auftragnehmers und Transport 

in geschlossenen Fahrzeugen zur Vernichtungsstätte.  

c) Die Vernichtung in einer gegen unbefugten Zugriff und 

unberechtigte Kenntnisnahme gesicherten Anlage 

d) Das Protokollieren und Bestätigen der gesetzeskonformen 

und ordnungsgemäß erfolgten Vernichtung. 

e) Den Austausch bzw. die Umleerung der bereitgestellten 

Behälter entsprechender Art, Größe und Anzahl am 

vereinbarten Standort. 

 

2. Der Leistungsumfang beinhaltet nicht jene Leistungen, die 

vom Auftragnehmer aufgrund einer zukünftigen gesetzlichen 

Änderung zusätzlich zu erbringen sind. Den zusätzlichen 

Mehraufwand trägt der Auftraggeber. 

 

3. Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber nach 

Leistungserbringung mit der Rechnung gegen Entgelt ein 

Vernichtungszertifikat, das den Anforderungen der DIN 

66399 entspricht. 

             § 4 Vergütung und Vergütungsanpassung 

1. Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zuzüglich der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern der Auftraggeber 

Unternehmer ist. 

2. Sonderleistungen, die nicht im Vertrag erfasst sind, jedoch 

gesetzlich vorgeschrieben oder durch den Auftraggeber 

veranlasst wurden, können separat in Rechnung gestellt 

werden. 

 

3. Nach erbrachter Leistung erfolgt die Abrechnung. Der 
Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung 
fällig.  
 

4. Im Falle der Überschreitung der Zahlungsfrist stehen dem 
Auftragnehmer Verzugszinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkte über dem Basiszins zu. Ist der 
Auftraggeber Unternehmer, so betragen die 
Verzugszinsen 9 Prozentpunkte über dem Basiszins Ab 
der zweiten Mahnung ist der Auftragnehmer berechtigt 
25,00 € Mahngebühren je Mahnung zu berechnen. Die 
Gebühren für eine eventuell erforderliche dritte Mahnung 
belaufen sich auf 35,00 €. Dem Auftraggeber ist es 
gestattet nachzuweisen, dass ein Schaden überhaupt 
nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als die 
vorstehenden Pauschalen. 
 

5. Wenn eine allgemeine Erhöhung der Kosten seit dem 

Zeitpunkt der dauerhaften Beauftragung eintritt, 

insbesondere bei maßgeblichen Änderungen von 

gesetzlichen Bestimmungen oder behördlichen Auflagen, 

Tarifabschlüssen sowie Marktveränderungen bei der 

Wiederverwertung, welche die wirtschaftliche Grundlage 

dieses Vertrages wesentlich verändern, ist der 

Auftragnehmer zur Anpassung der Preise berechtigt.  

 

           § 5 Vertragsdauer und Kündigung 

 

1. Wird der Dienstleistungsvertrag befristet geschlossen, so 

verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er 

nicht von einer Vertragspartei unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende der 

jeweiligen Vertragsperiode schriftlich gekündigt wird. Ein 

gegenüber einem Verbraucher geschlossener Vertrag ist 

nach der Laufzeit monatlich kündbar. 

 

2. Unbefristete Beauftragungen können durch ordentliche 

Kündigung beendet werden; bei Einzelbeauftragungen 

und Einmalaufträgen besteht kein ordentliches 

Kündigungsrecht. 

 

3. Unbeschadet der gesetzlichen Regelungen zur 

außerordentlichen Kündigung steht jeder Vertragspartei 

das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung des 

Dienstleistungsvertrages zu bei,  

a) Insolvenzantrag 

b) Zahlungsunfähigkeit (§17 InsO) 

c) Drohende Zahlungsunfähigkeit (§18 InsO) 

d) Überschuldung (§19 InsO) 

 

4. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Maßgeblich für den 

Zeitpunkt der Kündigung ist der Zugang der 

Kündigungserklärung. 

 

5. In allen Fällen der Beendigung des 

Dienstleistungsvertrages, sei es aufgrund ordentlicher 

oder außerordentlicher Kündigung, ist der Kunde 

verpflichtet, die Ausrüstung zurückzugeben. 

 

            § 6 Pflichten des Auftraggebers 

 

1. Die Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses von 

Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 30 DS-GVO liegt beim 

Auftraggeber. 

 

2. Dem Auftraggeber obliegt die Einhaltung aller 

Voraussetzungen für eine gesetzeskonforme und 

ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen. 

 

3. Sämtliche Sicherheitsbehälter sind ausschließlich mit den 

vertraglich vereinbarten Abfallstoffen zu befüllen. Das 

Einfüllen nicht zerkleinerungsfähiger Stoffe jeglicher Art ist 
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nicht gestattet. Die Behälter werden vom Auftragnehmer 

ungeprüft übernommen. Die Haftung für den Inhalt und 

etwaige Schäden durch unsachgemäße Befüllung der 

Behälter sowie für von dem Inhalt ausgehende Schäden 

liegt beim Auftraggeber. Er hat den Auftragnehmer von 

diesbezüglichen etwaigen Ansprüchen Dritter freizuhalten. 

 

4. Sämtliche dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten 

Gegenstände verbleiben im Eigentum des 

Auftragnehmers. Sie sind pfleglich zu behandeln und 

ordnungsgemäß am vereinbarten Standort so 

bereitzustellen, dass die Abholung durch den 

Auftragnehmer ohne Behinderung, Verwechslung oder 

Gefährdung von Personen und Material erfolgen kann.  

 

Bei Aufstellung von Behältern auf öffentlichen Geländen 

bedarf es einer Ausnahmegenehmigung, die vom 

Auftraggeber eingeholt werden muss. 

 

5. Falls dem Auftraggeber Umstände bekannt werden, die 

eine ordnungsgemäße und sichere Erbringung der 

Dienstleistung beeinträchtigen können, hat er den 

Auftragnehmer unverzüglich hierüber zu informieren. 

Schäden oder sonstige Veränderungen an Gegenständen 

des Auftragnehmers sind diesem unverzüglich schriftlich 

anzuzeigen. Der Auftraggeber trägt das Risiko hinsichtlich 

Verlusts, Brandschaden und anderer Gefahren und haftet 

bis zu ihrem Wiederbeschaffungswert. Dies gilt auch, 

wenn der Verlust oder Schaden durch einen Dritten 

herbeigeführt wird, dem die Gegenstände überlassen 

worden sind. Der Abschluss einer Versicherung in Höhe 

des vollen Wiederbeschaffungswertes wird angeraten. 

 

6. Die Anfertigung von Kopien überlassener 

Schlüssel/Karten ist nicht gestattet. 

 

7. Das durch die Vernichtung gewonnene Abfallgut geht in 

das Eigentum des Auftragnehmers über. Ausgeschlossen 

sind jene Abfälle, die nicht der vereinbarten Deklaration 

entsprechen. Ungeachtet dessen bleibt der Auftraggeber 

bis zur unwiederbringlichen Vernichtung der in den 

Behältern befindlichen Abfallstoffe Herr der darin 

enthaltenen personenbezogenen Daten. 

 

8. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Übernahme 

der Abfälle zu bestätigen. Sofern er dieser Verpflichtung – 

auch mittels eines Beauftragten – zum Zeitpunkt der 

Vernichtung nicht nachkommt, ist der Auftragnehmer zur 

Durchführung der Vernichtung nicht verpflichtet. 

 

9. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer binnen 48 

Stunden Mängel hinsichtlich der Vernichtung anzuzeigen, 

wenn dieser Unternehmer ist. Er trägt die Beweislast für 

nicht erbrachte oder nicht ordnungsgemäß durchgeführte 

Leistungen des Auftragnehmers. Gegenüber 

Verbrauchern gelten die gesetzlichen 

Beweislastregelungen. 

 

                    § 7 Datenschutz 

 

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur 

ordnungsgemäßen Übernahme und Vernichtung der 

Datenträger nach den Weisungen des Auftraggebers. 

 

2. Art und Zweck der Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber sind 

konkret beschrieben in dem Dienstleistungsvertrag. Die 

Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung 

findet ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland 

statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der 

vorherigen Zustimmung des Auftraggebers und darf nur 

erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 

44 ff. DS-GVO erfüllt sind. 

 

3. Die Pflicht zur Deklaration des erforderlichen 

Schutzbedarfs obliegt dem Auftraggeber. 

 

4. Der Auftragnehmer hat die Sicherheit gem. Art. 28 Abs. 3 

lit. c, 32 DS-GVO insbesondere in Verbindung mit Art. 5 

Abs. 1, Abs. 2 DS-GVO herzustellen. Insgesamt handelt 

es sich bei den zu treffenden Maßnahmen um 

Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung 

eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus 

hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der 

Verfügbarkeit sowie der Belastbarkeit der Systeme. Dabei 

sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten 

und die Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung 

sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DS-GVO 

zu berücksichtigen. 

5. Der Auftragnehmer sichert in seinem 

Verantwortungsbereich die Umsetzung und Einhaltung der 

vereinbarten technischen und organisatorischen 

Maßnahmen gemäß Art. 32 DS-GVO zu. Diese ergeben 

sich im Einzelnen aus der zurzeit gültigen Norm DIN 

66399-3. Die technischen und organisatorischen 

Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und 

der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer 

gestattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. 

Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten 

Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche 

Änderungen sind zu dokumentieren. 

 

6. Der Auftragnehmer darf die Daten, die im Auftrag 

verarbeitet werden, nicht eigenmächtig, sondern nur nach 

dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, 

löschen oder deren Verarbeitung einschränken. Soweit 

eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an 

den Auftragnehmer wendet, wird der Auftragnehmer 

dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber 

weiterleiten. Soweit vom Leistungsumfang umfasst, sind 

Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, Berichtigung, 

Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter 

Weisung des Auftraggebers unmittelbar durch den 

Auftragnehmer sicherzustellen. 

 

7. Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der 

Regelungen dieses Auftrags gesetzliche Pflichten gemäß 

Art. 28 bis 33 DS-GVO; insofern gewährleistet er 

insbesondere die Einhaltung folgender Vorgaben: 

a) Schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, der 

seine Tätigkeit gemäß Art. 38 und 39 DS-GVO ausübt. 

Dessen jeweils aktuelle Kontaktdaten sind auf der 

Homepage des Auftragnehmers leicht zugänglich 

hinterlegt. 

b) Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 

lit. b, 29, 32 Abs. 4 DS-GVO. Der Auftragnehmer setzt bei 

der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die 

auf die Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie 

relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut 

gemacht wurden. Der Auftragnehmer und jede dem 

Auftragnehmer unterstellte Person, die Zugang zu 

personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten 

ausschließlich entsprechend der Weisung des 

Auftraggebers verarbeiten einschließlich der in diesem 

Vertrag eingeräumten Befugnisse, es sei denn, dass sie 

gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

c) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer arbeiten auf 

Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zusammen. 

d) Die unverzügliche Information des Auftraggebers über 

Kontrollhandlungen und Maßnahmen der 
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Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diesen Auftrag 

beziehen. Dies gilt auch, soweit eine zuständige Behörde 

im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder 

Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten bei der Auftragsverarbeitung 

beim Auftragnehmer ermittelt. 

e) Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der 

Aufsichtsbehörde, einem Ordnungswidrigkeits- oder 

Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen 

Person oder eines Dritten oder einem anderen Anspruch 

im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung beim 

Auftragnehmer ausgesetzt ist, hat ihn der Auftragnehmer 

nach besten Kräften zu unterstützen. 

f) Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen gegenüber dem 

Auftraggeber im Rahmen seiner Kontrollbefugnisse nach 

Ziffer 7 dieses Vertrages. 

 

 

8. Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung 

sind solche Dienstleistungen zu verstehen, die sich 

unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung 

beziehen. Nicht hierzu gehören Nebenleistungen, die der 

Auftragnehmer z. B. als Telekommunikationsleistungen, 

Post-/Transportdienstleistungen, Wartung und 

Benutzerservice sowie sonstige Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität 

und Belastbarkeit der Hard- und Software von 

Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch nimmt. Der 

Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung 

des Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des 

Auftraggebers auch bei ausgelagerten Nebenleistungen 

angemessene und gesetzeskonforme vertragliche 

Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen. 

Der Auftragnehmer darf Unterauftragnehmer (weitere 

Auftragsverarbeiter) nur nach vorheriger ausdrücklicher 

schriftlicher bzw. dokumentierter Zustimmung des 

Auftraggebers beauftragen. 

 

9. Der Auftraggeber hat das Recht, im Einvernehmen mit 

dem Auftragnehmer Überprüfungen durchzuführen oder 

durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu 

lassen.  

Er hat das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, die in 

der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der Einhaltung 

dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen 

Geschäftsbetrieb zu überzeugen. Für die Ermöglichung 

von Kontrollen durch den Auftraggeber kann der 

Auftragnehmer einen Vergütungsanspruch geltend 

machen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der 

Auftraggeber von der Einhaltung der Pflichten des 

Auftragnehmers nach Art. 28 DS-GVO überzeugen kann. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf 

Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 

insbesondere die Umsetzung der technischen und 

organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen. Der 

Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den 

konkreten Auftrag betreffen, kann erfolgen durch 

a) die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 

40 DS-GVO; 

b) die Zertifizierung nach einem genehmigten 

Zertifizierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-GVO; 

c) aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge 

unabhängiger Instanzen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Revision, 

Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, 

Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren); 

d) eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder 

Datenschutzaudit (z. B. nach BSI-Grundschutz). 

 

10. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der 

Einhaltung der in den Art. 32 bis 36 der DS-GVO 

genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener 

Daten, Meldepflichten bei Datenpannen, Datenschutz-

Folgeabschätzungen und vorherige Konsultationen. 

 

11. Für Unterstützungsleistungen, die nicht in der 

Leistungsbeschreibung enthalten oder auf ein 

Fehlverhalten des Auftraggebers zurückzuführen sind, 

kann der Auftragnehmer eine Vergütung beanspruchen. 

 

12. Mündliche Weisungen bestätigt der Auftraggeber 

unverzüglich (mind. Textform). Der Auftragnehmer hat den 

Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der 

Meinung ist, eine Weisung verstoße gegen 

Datenschutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist 

berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung 

solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber 

bestätigt oder geändert wird. Sofern der Auftraggeber eine 

Weisung erteilt, welche die vereinbarten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen ändert oder ergänzt, hat er 

die Kosten für die Umsetzung der geforderten 

Maßnahmen zu tragen. 

 

13. Die überlassenen Datenträger werden entsprechend den 

Bestimmungen im Dienstleistungsvertrag vernichtet. Die 

Rückgabe überlassener Datenträger findet demzufolge 

keine Anwendung. Daten und Unterlagen, die dem 

Nachweis der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung 

dienen, werden vom Auftragnehmer entsprechend der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen über das Vertragsende 

hinaus aufbewahrt und anschließend gelöscht bzw. 

datenschutzgerecht vernichtet. 

 

                            § 8 Haftung 

 

1. Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz sind 

ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 

Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 

aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige 

Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers, seiner 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung 

zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 

 

2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet 

der Auftragnehmer nur auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 

verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 

Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Schäden aufgrund leichter Fahrlässigkeit wird die 

Ersatzpflicht auf die angemessene Höchstsumme von 

50.000,00€ beschränkt. 

 

3. Die vorgenannten Einschränkungen gelten auch 

zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers, wenn Ansprüche 

direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

 

                     § 9 Höhere Gewalt 

 

Die Pflicht des Auftragnehmers ruht, soweit die Erbringung 

der Leistung durch höhere Gewalt oder aus Gründen, die 

er nicht zu vertreten hat, wesentlich erschwert oder 

unmöglich wird. 

1. Unter höhere Gewalt fallen:  

a) Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen, Unwetter, 

Brandschäden und sonstige Unglücksfälle 

b) Krieg, Kriegsbedrohung oder -gefahr, Sabotage, Aufstand, zivile 

Unruhe oder staatliche angeordnete Zwangslieferung, legislative 
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und administrative Maßnahmen wie Gesetze, Verordnungen, 

Satzungen, Verbote oder Beschränkungen 

c) Import- oder Exportregelungen 

 

2. Unter nicht zu vertretene Gründe fallen:  

a) Streiks, Aussperrungen oder andere Arbeitskämpfe, 

Handelsstreitigkeiten 

b) Rohstoffverknappungen, Material-, Maschinen- oder 

Personalmangelzustände 

 

3. Betriebsstörungen wie Strom- oder Maschinenausfall 

 

 

                § 10 Vertraulichkeit 

 

1. Die Parteien haben alle Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnisse, die sie im Rahmen des 

Vertragsverhältnisses von der jeweils anderen 

Vertragspartei erhalten haben, streng vertraulich zu 

behandeln und zur Ausführung von Pflichten oder 

Geltendmachung von Rechten aus oder in 

Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zu verwenden. 

Insbesondere verpflichten sich die Vertragsparteien 

hinsichtlich der Leistungskonditionen gegenüber Dritte 

Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung gilt auch 

nach Beendigung des Vertrags fort.  

 

2. Vorstehende Vertraulichkeitsverpflichtungen gilt nicht, 

soweit die Informationen a) ohne Verstoß der jeweils 

verpflichteten Partei gegen diese 

Vertraulichkeitsverpflichtung öffentlich bekannt wurden 

oder werden, oder b) der jeweils verpflichteten Partei von 

dritter Seite ohne Geheimnisbruch und ohne Auferlegung 

einer Geheimhaltungsverpflichtung mitgeteilt werden, c) 

von der verpflichteten Partei aufgrund Gesetz oder 

vollziehbaren Anordnung herauszugeben sind, oder d) von 

der verpflichteten Partei unabhängig von dieser 

Vereinbarung selbstständig entwickelt wurde.  

 

          § 11 Sonstige Bestimmungen 

 

1. Die Abtretung von Ansprüchen oder sonstigen Rechten 

aus einem Dienstleistungsvertrag ist nur mit schriftlicher 

Einwilligung des Vertragspartners zulässig, wenn der 

Auftraggeber Unternehmer ist. 

 

2. Änderungen und Ergänzungen des 

Dienstleistungsvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das 

Schriftformerfordernis. 

 

3. Sollte eine Bestimmung des Dienstleistungsvertrages oder 

einzelne Abschnitte einer Bestimmung unwirksam sein, so 

bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen bzw. die 

restliche Bestimmung gleichwohl wirksam. Unwirksame 

Bestimmungen sind nach Treu und Glauben durch solche 

Bestimmungen zu ersetzen, die dem ursprünglich 

Gewollten am nächsten kommen. Ist dies nicht möglich, 

tritt die gesetzliche Regelung an die Stelle der 

unwirksamen Bestimmung. 

 

4. Sofern es sich beim Auftraggeber um einen Kaufmann, 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 

Vertragsverhältnissen zwischen den Parteien der Sitz des 

Auftragnehmers in Eschwege (Hessen). 

 

5. Auf Verträge zwischen den Parteien findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur 

Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit 

zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in 

dem der Auftraggeber als Verbraucher seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

 
          § 12 Streitschlichtung 

Die Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-

Streitbeilegung ist unter folgender Internetadresse 

erreichbar: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Der Auftragnehmer ist weder bereit noch verpflichtet, an 

einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

§ 13 Erlöschen des Widerrufsrechtes 

 

Auftraggeber die Unternehmer sind, haben kein 

Widerrufsrecht. 

 

Auftraggeber die Verbraucher sind, erkennen an, dass der 

Auftragnehmer vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der 

Erbringung der Dienstleistung beginnen darf und das 

Widerrufsrecht mit vollständiger Erbringung der 

Dienstleistung erlischt. 

 


